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Wie es in der Literatur und Kunst ein
geistiges Eigentum gibt, so hat auch
der Erfinder ein natürliches Anrecht
auf den Ertrag seiner Arbeit. Ein
gesetzlicher Schutz dieses Rechtes kam
indessen erst im 19. Jahrhundert
allgemein auf. Heute wäre die Forschung
in den Grossunternehmen der chemischen

Industrie ohne eine
Patentgesetzgebung völlig undenkbar. Um mit
der Entwicklung Schritt halten zu können,

muss die chemische Industrie in

stets wachsendem Masse Geld in der
Forschung investieren. Die Mittel für
diesen immer grösser werdenden
Aufwand kann sie nur aufbringen, wenn
ihre Erfindungen gegen Nachahmung
und fremde Ausbeutung geschützt
sind.

Zahlen vermögen am besten die
Ausdehnung der Forschung zu beleuchten:

1904 besass die CIBA ungefähr
150 Patente, heute verfügt sie über
mehrals 10'000, die sich auf überfünf-
zig Staaten verteilen.

Ruf und Ansehen der CIBA in allen
Arbeitsgebieten beruhen auf Tradition

und den Errungenschaften einer
zielbewussten Forschung.

CIBA Britisches Patenturkundensiegel aus dem
Jahre 1868.
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